
4377 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Verwaltung und Koordination der Finanz- und sonsti
gen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz), die Änderung des Bundes
hausha 1 tsgesetzes 1986, des Prokuraturgesetzes und des Postsparkassen
gesetzes 1969 

Der vorliegende Beschluß des Nationalrates soll die Voraussetzungen 
dafür schaffen, die Verwaltung und Koordination der Finanz- und sonstigen 
Bundesschulden und die Kassenverwaltung des Bundes durch eine nach 
privatwirtschaftlichen Kriterien geführte Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung besorgen" zu lassen. Diese Maßnahme ist erforderlich, weil 
makroökonomische Faktoren, wie erhöhte Volatilität der Zinsen, fort
schreitende Technologie, Inflation, Internationalisierung und steigende 
Konkurrenz auf den internationalen Finanzmärkten seit den siebziger und 
achtziger Jahren die ständige Entwicklung von Finanzinnovationen 
stimuliert haben. Diese Finanzinnovationen, wie zum Beispiel Währungs
tauschverträge und Optionen, ermöglichen es kostenbewußten Markt
teilnehmern - unter Beachtung der Risikofaktoren - spezifische Vorteile 
in Marktnischen zu nützen und dadurch Kosteneinsparungen zu erzielen. 

Diese Entwicklung hat international dazu geführt, daß zahlreiche 
Staaten die Organisationsstrukturen ihrer Schuldenverwaltungen privat
wirtschaftlich organisiert und denen von Kreditinstituten angepaßt haben, 
um als Marktteilnehmer keine Nachteile zu erleiden. Mit der Übertragung 
der Bundesschuldenverwaltung an eine im Eigentum des Bundes stehende Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung wird diese internationale Entwicklung 
in Österreich nachvollzogen und es können im Bereich der 
Bundesfinanzierung durch die größere Flexibilität der Bundesschulden
verwaltung mittel- bis langfristig, dem internationalen Beispiel folgend, 
Kosteneinsparungen erzielt werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 17. November 1992 in Verhandlung genommen und mehrstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den An
trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betref
fend ein Bundesgesetz über die Verwaltung und Koordination der Finanz
und sonstigen .Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz), die Änderung 
des Bundeshaushaltsgesetzes 1986, des Prokuraturgesetzes und des 
Postsparkassengesetzes 1969 wird kein Einspruch erhoben. 

Karl 0 r 0 c h t e r 
Berichterstatter 
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Vorsitzende 
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